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ſchied

ſelbſt nicht herbeigeführt wurde

Im Jahr 1831 wird das Jahr 1819 erneuert , abe dadurch über —

boten , daß an die Stelle der Worte , Werke treten ; aber auch dieſes

ohne zwei Parteien , ohne Oppoſition gegen die Regie

Auf dem Landtag von 1833 zeigten ſich nur die Vorboten künf

6 Parteien . Denn , da die Kammer nicht die Macht hatte die Erei ˖

vom Jahr 1832 nnwirkſam zu machen , ſo handelte es ſich lediglich

darum , welche Maßregeln zu§n Wahrung der Volksrechte , miten

lichſter Schonung der Regierung , zu wählen waren ; und wenn auckh

bei dieſer Wahl die Einen mehr , die Andern weniger geneigt zum

Nachgeben waren , ſo war doch die gemeinſchaftliche Thätigkeit die der f

Vermittlu

Als jedoch im Jahr 1835 von Abgeordneten , in welchen der

Geiſt von 1819 und 1831 noch lebte, Wünſche bracht den

welche die Regierung erfüllen konnte , ol

in Widerſpruch zu gerathen , da zeigte ſich ˖ welcher

690 der eine Theil Dinge , wie die Pr t, nicht mehr der Red

hielt , der andere aber immer noch und die go Nittel

ſtraße darin finden wollte , ſeit dem Jahr rul

hinzunehmen und der über Dieſel arte

ſtanden ſich auf den Landtagen von 1837 und 1839 gegenüb Auf

dem erſten vertheidigte die Oppoſition hauptſächlich die Auftechthal 6

tung der Gemeindeordnung , auf dem letzten die Wahlfreiheit

So lange es aber bei uns eine Oppoſition giebt , kamen alle frei —

ſinnigen Anträge von ihr und wurden von ihren Mitgliedern v

theidigt . Ebenſo nahm dieſelbe an allen materiellen Fra den

thätigſten Antheil und ſtimmte vielen Geſetzen und Geldvern zen

ohne Widerſpruch bei, ſobald ſie ſich überzeugen konnte , daß ſte zum

8 N. Fery I5 MmMyitWohl der Geſammtheit

Oeffentlichkeit und Mündlichkeit . Anklage

Geſchwornengerichte .

Von A. v. Soiron , Obergerichtsadvokat in Mannheim

Bei der Verhandlung über das von der Königli

Regierung ihren Ständen vorgelegte Strafprozeß - Ge7 b

in der zweiten Kammer eine ſehr große Mehrzahl für Oeffent⸗



zweiten

eſtgehaltenen Anſicht kann es nicht fehlen , daß die Fragen : ſoll das

Verfahren in Strafſachen mündlich , ſoll es öffentlich ſeyn ? Soll

der Staat durch einen öffentlichen Ankläger vertreten werden 2 Sollen

Geſchwornengerichte erhalten ? beiden Kammern be

werden . Es dürfte daher nicht über - ⸗

durch eine , Jedem verſtändliche Be —

oder andern

othwendie orzuarbeiten .

ſſer vorgeſetzt , welcher weit entfernt

über obige , o K U hrten

In⸗ und Auslandes unterſuchte und

etwas Neues f ikönne .

welche ſich bei ande Völkern find ſo genügt es in der Regel

nicht , beide Einrichtungen , der zu ver

eichen . Es iſt in ſolchem vor Allem

zu erforſchen , wie wir und wie

andere Völker zu ihren Denn ſchon

aus der Natur des Erdreichs , auf dem ein Haus erbaut iſt , kam

an ſchließen , ob es feſt ſteht , ob nicht ein anderes beſſer dahin

epaßt hätte ; ſchon aus dem Boden man entnehmen , obed

Pflanze auf ihm gedeihen konnte , ob ſie nicht vielleicht auf einem

andern , ob nicht eine andere auf ihn beſſer gediehen wö

früher wohl daran gethan , einen Baum , der ſich mit dem Bodenuil
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heit, deren gewählte Könige und Fuͤrſten nicht w d

Erſten im Volk , galten , was die Verbrechen und deren B 4

betrifft , vier Hauptgrundſätze . Erſtens and

ſelbſt der König nicht , gegen einen Verbrecher von Amtswegen

einſchreiten ; es mußte vielmehr die Anklage des Verletzten oder ſeiner

Angehörigen wartet werden . Zweitens muß Ankläger und

t rſör h v C ht erf nen, um ihre ö l

v ˖ 1 ſich zun1 ˖ s durfte Niemand

u t˖ un Viertens

er te Jeder en f6 Richter h. So ö

wie alle wichtigen Unmuütelbare

ung be e Freie

des Gaus ( Bezirks e 1 Volks

verſammlungen f moberſte

Beamte im Bezi genannt , den Er le
die

Verhandlungen ; das Urtheil aber ſprachen alle Freien . Da das ö

Befragen Aller beſchwerlich erſcheinen und Zeitverluſt führen 0

mußte , ſo war es natürlich , daß der Vorſitzenbe alsbald nur die Erſten 7

und Beſten, welche ihm durch die Gunſt der Volksſtimme als ſolck 8

bezeichnet wa
D durchU¹ U1 1

9 d
nad 0

D el

In denr

mußten alle freien Manner erſch fonſt

im eil

waären nur d
8geſt t und

1 ten

die Schöffen verpflichtet ; doch war

ren , um ihr Urtheil angieng und daß der Ausſpruch

Zuruf der Uebrigen , oder ſtillſchweigend beſtätigt , oder

iderſpruch wieder abgeändert wurde . So bildete ſich i
R 1 SFind 1h bein eigner Stand der Urtheils der oder

e jedoch imr us demVolkg nen werden mußten 8

1 1 IE * 71 31
egelmäßigen Volksve inge

M

K hoi gußer „öhn hen Nerſamen bei außergewohnlichen Verſan

mochten ihrer mehr oder wenige
K 8 8332 51 der S2 Gan 15 neolmtaerſie das Recht das Urtheil der Schöffen zu genehmigen öb

erfen . Auch konnte ohne Beiſeyn ſolcher Freien , die nicht

ten werden , weil ſie zugleich den ˖, kein Gericht geha

ang und deſſen Richtigkeit bezeugen und weil ihr Ge —

Niederſchreiben des Geſchehenen erſetzen mußte . Außer
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dem war jeder der ſtreitenden Theile berechtigt , eine Anzahl Ver —

wandte und Freunde mitzubringen

Die Abeikeen
fanden Anfangs unter freiem Himmel ,

Wäldern , auf Kirchhöfen , ſpäter häufig in den Kirchen und in den

für öffentliche 8zerſammlungen beſtimmten Sälen ſtatt .

In den freien Städten des Reichs führte der Schultheiß

den Vorſitz .

Der Vorſitzende ertheilte dem Ankläger , wie dem Angeklagten , die

ſich bald auch beſonderer Fürſprecher aus dem Volk , nicht rechtsge
lehrter Anwälte , bedienten , das Wort und vernahm die Zeugen . Wollte

einer der The zeu fragen , ſo mi er ſich deßhalb an

den Vorſitzen venden . Die Beweise 8 geſchah in der

öffentlichen Sitzur
N

In ſpäterer Zeit konnte Jeder , der ein Intereſſe dabei
— eine

Anklage erheben ; damit ſich aber Niemand durch verwerfliche Leiden —

ſchaft dazu verleiten ließ , wurde der falſche Ankläger hart t.

Geſchrieben wurde Anfangs gar nichts , in der Folgezeit nur das

Urtheil , deſſen
Ri

chtigkeit eine Anzahl der miterſchienenen Freien als

Zeugen durch ihre Unterſchrift beſtätigen mußten .

Nachdem die enee alt ſich etwas ausgebildet und die Ueber —

zeugung im
Voll. immer mehr Wurzel faßte , daß in vielen Ver —

rechen nicht blos eine Kränkung des unmittelbar Verletzten , ſondern

auch eine Störung öffentlichen Ruhe und Ordnung , ein wahrer

Friedensbruch liege , ließen — wenn keine Privatankläger auftraten
A R ikre gemsbnlic 58 1 Beand ze

die Fürſten durch ihre gewöhnlichen oder durch beſondere Beamte

die Anklage erheben

Dies thaten ſie aber nur , wenn es im Intereſſe ihrer Perſon ,

ihres Vermö und hauptſächlich ihrer Gewalt lag , wovon die
1

hl

Folge war , daiß manche der öffentlichen Sicherheit ſehr gefährliche
Verbrechen , Mangels eines Anklägers , ungeſtraft blieben

Auf der andern Seite war es ein Fehler , daß der Graf oder

ſonſt Vorſitzende , zwar nur unter den Freien , allein unter dieſen

nach ſeinem Gutdünken die Schöffen wählen konnte . Dadurch kam

es dahin , daß oft Unwürdige gewählt wurden und daß das ohne —

hin ſchon mächtige Oberhaupt des Gerichts ſich mit deren Hülfe
manche Ungerechtigkeit erlaubte , wozu die mangelhafte Geſetzgebung ,
der Aberglaube und die barbariſchen Gewohnheiten ( Hexenprozeſſe
und Folter ) weidlich mitwirkten .

Dieſen Mißſtänden ſollte in der erſten
0

Jahrhundert durch ein allgemeines Keichsgeſe

älfte des ſechzehnten

über die Verbrechen

2
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1machten . Auch die Fürſten trugen vieles

dazu bei, weil ſie bald erkannten , daß das Römiſche wie Canoniſche

Recht der ehnur r Gen t var s die altdeut

ſchen Gewohnheiten und d it den al zer

t zelehrten Rick ve 8 U

niſſen und Bildi llles zu rechtf im

ganze Recht e ihnen unterthan werden mußt

dieſe nach und nack Uf t ſpäter ) zud

1 6 A 7 0 K 4 17 * * 0 1 *

1 er 3 ben und in

a ˖ t Gen eit ſchließen

äßt, daf ö irklich b 1iworden iſt der

Tl r That betreten oder zeigen ſich Verdachtsgründe
D o richten ſie di dieſen , ver —

haften ihn , und nehmen über alles dieſes ſowie über die Ausſagen

der Zeugen Proto ' auf , die der er und der verpflichtete Ac -

tuar beglaubigen . Handelt es ſichum wichtiges Ve en, wel⸗

hes mit bedeut Strafe bed t iſt, ſo muß ein ſogenanntes

Schlußverhör gehalten werden , welches darin beſteht , daß dem Au

ſchuldigten durch den Unterſuchungsrichter in Gegenwart des Actuars

und zweier Urkundsperſonen alle über ſeine Ausf

Protokolle nochma vorgeleſen , derſelbe über die

richtigkeit derſelben und mit ſeiner ei n Vertheidigung gehört, auch

gefragt wird : ob und wen er zum Ve 5 ſche und ob er

ſich über ſe Behandlung während der U beſchweren

H wird eichfalls ein Protok a mmen , deſſer

Richtigke
8 8 letuar , die beiden Urkunds —

perſonen und der durch ihre Unterſchrift beurkunden .

Die Akten werde r1 oder ohne Schlußverhör an das

betreffende Hofgericht eingeſandt und kommen zuerſt in die Hände

eines Hofgerichtsrathes , welcher Staatsanwalt heißt . Dieſer prüft ,

ob der Unterſuchungsrichter nicht manches im Dunkeln gelaſſen , was

hätte aufgeklärt werden können und trägt darüber dem Gerichtshof

vor . Findet es dieſer für nöthig , ſo ſchickt er die en dem Unter —

ſuchungsrichter zur Ergär des Mangelhaften zu. Erachtet der

J Theilen unſers Vaterlands m v e
J ndert Ger erhandlunge anz nach

den Vorſchrifte Carol In Carl zerl ung

der Art im Jahr 1726, in Emmendingen Dur⸗

lach 1748
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Gerichtshof die Unterſuchung

welche größere Strafe zur Folge haben , der 1 dem Angeklagten

ſelbſt gewählte oder ein für ihn von Amtswe fgeſtellter V

theidiger aufgefordert , die Akten einzuſehen und eine ſchriftliche Ver —

theidigung zu übergeben . Iſt dieſe eingekommen , ſo wird vom P

ſidenten aus den Mitgliedern des Hofgerichts ein Refer ernannt

Dieſer fertigt einen Auszug aus den Akten und aus der Vertheidi —

gung , wobei er jedoch nur an e gebunden iſt, u i

heblich erſcheint ! Dem Auszug fügt er ſein Gutachten und ſeinen A

trag auf Erlaſſung eines Urthe Darauf werden d Ak

einem weitern Mitglied des Gerichtshofs , gewöhnlich dem zwe

Präſidenten ( Direktor ) zugeſtellt , um die Arbeit des Referenten mit

den Akten zu vergleichen d Beigutachten ebenfalls mit Antrag

( Inſtruktiv⸗Votum ) zu erſtatt zn der Sitzung , welcher auch de

Staatsanwalt , jedoch ohne Stimmre idie beiden

Referenten ihre Arbeiten vor und nach gep ˖

das Gericht über das zu erlaſſende U la

der Stimmen gilt

Bei minder wichtigen Verbrechen findet k Vertheidigr und

kein Beigutachten ſtatt t einen mündlichen

Vortrag , über den
J

einen ſchriftlick

Antrag nebſt dem Entwurf von 0 gsgründen mit . Nachd

dieſer verleſen , wird Weiſe erlaſſe vie b

wichtigen Verbrechen .

Findet ſich der Angeklagte durch da

ihm der Recurs an das Oberhofgericht frei. Dieſen kann er ſelbſt zu

Protokoll rechtfertigen ; er kann ſich aber auch einen Anwalt wählen

ung für ihn beſorgt und findet er keinen

heſchwert , ſo

der die Recht

ihm einer von Amtswegen ernannt

Das nämliche Recht des Recurſes ſteht dem Staatsanwalt zu

wenn er glaubt , daß eine ſetzwid Freiſprechung erfolgt oder

eine zu gelinde Strafe erkannt

Recurrirt der Staatsanwalt , ſo wird dem Angeklagten , recurrirt

der Angeklagte , ſo wird den Staatsanwalt die Rechtfertigungsſchrift

zur Beantwortung zugeſtellt

Im einen wie im andern Fall iſt das Verfahren beim

ericht das nämliche , wie bei wichtigen Verb en, beim Hofg9 Ooft

aus eingewanderten Deutſchen beſteht , galt in alten Zeiten das näm —

liche Verfahren , wie in Deutſchland . Die Macht d

E4

—
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und der Gelehrten war dort nicht ſo groß , wie bei uns ; weshalb ſich

jenes Verfahren ausbilden , d. h. das Mangelhafte ergänzt , das Feh —
lerl beſeitigt und durch beſſere Einrichtungen erſetzt werden konnte .

Als bei den Fortſchritten der Geſetzgebung die Richter aus dem Volk

einſahen , daß ſie die zur Entſcheidung der Rechtsfrage nöthige Rechts —

kenntniß nicht mehrbeſaßen , da fiengen ſie an von der auch den deu tſchen

Schöffen zugeſtandenen iß Gebrauch zu machen : ſie entſchieden

ber, ob der Angeklagte die That , deren er beſchuldigt war

verübt überließen den recht rten Richtern den Ausſpruch ver
geſetzlichen Folgen ihres Urtheils (die Entſcheidung der Rechtsfrage )
Dieſe T der F ˖ d5

h und nach zur Gewohnheit ,

ſo daß in England immer die nicht rechtsgelehrten Richter , welche

man Geſchworne nennt , zuerſt die Thatfrage und dann die rechts —
hrten Richter über die Rechtsfrage entſcheiden ; obgleich den Ge —

ſchworenen heute noch das Recht zuſteht , über beide Fragen in einem

Ausſpruch zu erkennen . Wo in England kein Privatankläger ſich fin —
det, da kann auch keine Anklage ſtattfinden ; nur bei Staatsverbrechen

Hochverrath u. drgl . ) tritt ein — königlicher Anwalt , als An —
kläger auf . Um den freien Bürger vor ungerechter Anklage zu ſchützen ,
muß der , welcher angeklagt werden ſoll , erſt vor ein aus einer
größeren Anzahl von Bürgern gebildetes Geſchwornengericht geſtellt

arüber erkennt , ob die Verdachtsgründe ſtark genug
klage zu rechtfertigen und erſt wenn jenes Gericht

dieſe Frage bejaht , darf eine Anklage vor dem kleinern Geſchwornen —

gericht erhoben werden . Damit kein dem Angeklagten gegenüber be —
fangner Richter über denſelben zu Gericht ſitzen kann , wird immer
eine größere Anzahl von Geſchwornen auf die Liſte gefetzt , als zur
Eniſcheidung erſorderlich ſind , von welchen der Angeklagte einen
Theil verwerfen kann , ohne einen Grund dafr anzuführen . Die Ge —
ſchwornen ( das große wie das Wiich Gericht ) ſind an keinerlei Re —
geln gebunden , kraft deren ſie einen Vorgang , wenn er z. B. durch
zwei oder mehr Zeugen beſtätigt wäre , als wahr annehmen oder wenn
nicht dieſe oder jene Beweiſe vorliegen , als wahr nicht annehmen
dürfen ; ſie ſind vielmehr nur auf ihre Ue berzeugung hingewieſen ,
brauchen keine Gründe ihrer Entſcheidung anzuführen und ſind
nur ihrem Gewiſſen verantwortlich .

2 IĩnnfAll zerdem ſicherte man die perſönliche Freiheit gegen willkürliche
Verhaftungen dadurch , daß der Friedensrichter , welcher eine Verhaftung
vornimmt oder dem ein Verhafteter überliefert wird , ſogleich mit Zu —
ziehung eines andern Friedensrichters darüber urtheilen muß , ob ſo —

2

—
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Aehnliche Einrichtungen d trafrechtspfl ſtehen in Fu E

reick in Rhei preußen , 11 1d R tnbatert :

wo die franzöſiſche Geſetzgebung 1 tens wird

es für den Zweck dieſes Auſſatzes hinreichen die Hauptunterſchiede

zwiſchen be darin beſtehen , daß

in Frankreich annd 8 des G igerichts rechts

gelehrte Richter urtheil daß e l Staatsan⸗

walt ) von Amtswegen a Verbrechen ver n

Einfluß auf die Vorunterſuchung hat dem der Unt U

nach ſeinen Anordnungen handeln muß ; daß es CE eine

eigentliche Vorunterſuchun

Hiernach unterſcheidet ſich das en ſche und franzöſiſche

oder das au 0 ldet D0 t trafverfahren vonunſerm

heuti An hauptſächlich auf viererlei Weiſe

1. Dort wird der eklagte den Richtern , die das Urtheil über

ihn zu ſprechen haben , gegenüber geſtellt . Die Richter haben den

Angeklagten perſönlich zu hören und Hiet 94

alle erforderlichen Fragen an ihn perſ h zu richten . Die Zeu⸗

gen werden in Gegenwart des Angeklagten und der Richter vernom —

men ; der Richter hört den Ankläger und den Vertheidiger des A

geklagten
Bei uns hat es de heilende Ri r nur 1 Akten zu thun .

Er a und erfährt auch

davon , wie von der Ve Wnur 8 R Referent für

wichtig genug he um es mitzutheile Mit nem Wort : dort iſt

das Verfahren mündlich , bei uns ſchriftlich

2. In England und Frankreich iſt die ganze Unterſuchung , auf

welche die Richter ihre Urtheile bauen , öffentlich , bei uns ge —

heim

3. In England und

vorangehen , ehe Jemand angeklagt

Erkenntniß erfolgt , ſo muß eine förmliche Anklage erhoben werden

Frankreich muß ein richterliches Urtheil

erden kann , und iſt ſes
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Verbrech Zweifel erſt

dann öst w 8
Erlaſſung des

＋ 1 8 8 1 * 1iber die 2 3 1 hrem
4 1 4 N PNIAGenr 11 1 1 1 lchter nach

iches V ie Oeffentlichkeit , ohne An —
k 6 n und ohne Geſchwo ichte ausführbar iſt , ſo wollen

zuerſt getrennt unterſuche velches 2 beſſer iſt , das

münd e o das ſe iftlick

Wenn man wiſſen zweckmäf ſo gibt es keinen

ſſern Weg, dies zu ergründen , als daß man ſich vor Allem den

zweck recht kla machen ſuck Was iſt nun der Zweck alles

Stra h1 52,L bar kein anderer , als dem Richter „ der den

S igen ſtrafen und den Unſchuldige oll, die möglichſte

Gewißheit U ille zu geben , aus den ſich auf Schuld

der auf Unſch 0 zen laßt Da U T

die Aus 1 8 jeklagten , Al 1 1 der Zeugen

die 85 2 rſtändi vo he nöthig , kurz der ganze
td nterſuchung . Es rd daher kaum ein Zweifel darüber

ßheit beſſer erhält , wenn

er den Angeſchuldigten u ſelbſt hört , jede ausweichende

der auch nur undeut Antn

beſtehen tonne

gen berichtigen ,

r aus dem ganzen entnehmen
9 Men 8 jan Goſch fter es janze Geſcha
4 1 Dy ( den wWird deff,einem DDritten ( dem wird , deſſen
Protokolle wieder einer zugeſtellt

„„„werden , d chIſt es de

thun kann , ſoll man nicht durch Andere thun laſſen, “ warum ſo

ſie nicht auch hier ihre Anwendung finden , woes ſich ja nur dar

fragt : ob man beſſer thut , etwas , worüber man abſprechen ſoll ,
ſelbſt zu ergründen oder durch andere ergründen zu laſſen . Man
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denke ſich: ein Geſchäftsmann in Mannheim will über einen Geger

ſtand in Karlsruhe Erkundigungen e 2 Geſchäft

lauden ihm des Morgens früh mit der Eiſenbahn nach Karlsruhe

zu fahren , Alles ſelbſt zu erfragen und des kann er wieder

zu Hauſe ſeyn . Der Mann hängt aber an alten Gewohnheiten

zen , ſchreibt er an einen Geſchäftsfreund zu Karls —ſtatt ſelbſt zu

ruhe , dieſer darf aber ihm ſelbſt das Reſultat ſeiner Erkundig n

nicht mittheilen ; er weist ihn vielmehr an, darüber an einen andern

Geſchäftsfreund in Heidelberg zu ſchreiben , den er gleichzetig erſucht

ihm ſeiner Zeit Bericht darüber zu erſtatten . Was wird man von

einem ſolchen Geſchäftsmann ſagen ? Und doch welche Aehnlichkeit

zwiſchen ſeinem Geſchäftsverfahren und unſerm Strafverfahren ?
Dor Zunßhein Niftäman 186666515 1 2
Der Mannheim häftsmann t der urtheilende Richter , das

Hofgericht , dem jedoch hiermit kein Vorwurfee macht werden ſoll

weil es unſer Strafverfahren nicht zu dern einzu

halten hat ; der Geſchäftsfreund zu Karlsruhe iſt der Unterſucht

richter , jener zu Heidelberg iſt der Referent .

Es liegt ja ſchon in der menſchlichen Natur , vo

die Ernennung zum Unterſuchungsrichter nicht befreit , daß dieſer die

zen u. ſ. f. ˖st Sos Mngek 1 8
Ausſagen des Angeklagten , der Zeu

anders in die Feder dictiren wird , als wie

Die Zoſts u 1 ziht uns oyr 1 0 Fyfahrt
hat . Die Beſtätigung hievon gibt uns aber auch die Erfahrung

Liest man nämlich ſolche Protokolle über die Ausſagen von ganz

rohen Menſchen , die nicht ſo ſprechen können , wie man ſchreibt , die

noch weniger im Stande ſind , das was ſie ſagen wollen , in einer

gewiſſen Ordnung vorzutragen , ſo findet man zu ſeinem Erſtaunen ,

daß ſich jene ungebildete Menſchen ausdrücken , wie gebildete ; man findet

in ihrer ganzen Erzählung die ſchönſte Ordnung , was ſich nicht

anders erklären läßt , als daß Alles dies das Werk des Unterſuchungs

richters iſt . Derſelbe ſendet alſo kein Original , nicht den treuen

Abdruck eines Originals , ſondern eine Ueberſetzung ein ;

es hängt daher von ſeiner Kenntniß der Sprack die er angehört ,

von ſeinem Talent zu ſolchen Ueberſetzungen ob er das Ver —

nommene richtig wieder geben wird oder nicht ). Das nämliche

4) Ueber die Unterſuchungsprotokolle äußert ſich der Präſident unſers oberſt

Gerichtshofs nach zwanzigjähriger Praxis in ſeinem Aufſatz „über Ge

ſchwornengerichte . Eine Stimme dafür“ ( Archiv für Rechtspflege in Baden

S. 304 ) alſo Wahr iſt, daß nicht alles geſchrieben wird, was der An

geſchuldigte geſprochen hat ; wahr iſt , daß der Inquiſitor ( Unterſuch
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gilt natürlich vom Referenten , der aus den in den Akten durchein —

auder vorkommenden Ausſagen der Zeugen , des Angeklagten u. ſ. f—
ein geordnetes Ganze ſchaffen ſoll. Er muß dabei dem Unterſuchungs —
richter , der ganze Gerichtshof muß wieder ihm glauben ; es wird
ſomit das ganze Urtheil auf Treu und Glauben , ſtatt auf
Gewißheit oder eigne Ueberzeugung gebaut .

Man könnte hierauf entgegnen : es ſei ja ein Leichtes für wiſſen —
ſchaftlich gebildete Männer , wie der Unterſuchungsrichter und Re —
ferent re A ten z der V zu fertigen . Allein
damit wür an ſich ſe Rvielmehr ſind die
Schwierigkeiten U n Denn nichtſelten

hängen Tod und Leben , Freiheit und Ehre des Angzjeklagten davon ab , ob

angenommen werden muß, er habe eine Thatſache mit mehr oder

w ö Beſtimmtheit zugegeben , es habe ein Zeuge etwas
9mit mehr oder weniger Beſtimmtheit beſtätigt . Mit jenem

Einwurf würde man auch gegen die Erfahrung , gegen die Zuge —
indniſſe gewiſſenhafter Männer ankämpfen , welche eine Reihe von

Jahren Unterſuchungs - und urtheilende Strafrichter geweſen und

in der zweiten ſächſiſchen Kammer offen erklärt haben : es habe ſie
‚beim beſten Willen , als Unterſuchungsrichter , Alles richtig aufzu —
faſſen und wiederzugeben , beim beſten Willen , als Referenten das

Akten gemäß darzuſtellen , oft ein unheimliches Gefühl

daß auf Mittheilungen aus Akten hin, ſo wichtige Ur —

theile erlaſſen würden

mündliche Unter —

Tag , ſie könne länger

fähig , aus dem Vielen ,dauern

r) ſeine Ehre darin findet , in kurzer Vernehmung die Schuld zu ent
5 ahin ſpannt , den Angeſchuldigten ſchuldig zu

e und Verdienſt ihn auf Abwege der Unter

ſi g le alles , was die Wahrſcheinlichkeit der Schuld
von nt und die Stärke aufgefundenen In
dieien ( Verdachtsgründe ) ſchwächt, ihr ni iſt weil es ſeinem1

vecke widerſtrebt ; wahr iſt, daß der Angeſchuldigte , der die Niederſchreibung

ich abe des unterſuchenden Beamten nicht ſelten

a 0 aus nheit , Erſchütterung und Kummer geſcheher

e nicht kann, ob ni ein für ſein Schickſal be
oll hinweg geblieben ſei ; daß er am Ende —

ge Hauptgeſtandniſſe ausgenommen ſelbſt ſich nicht erinnert , was das

Vaterl. Heft 58Vaterl . Heft. 6. 26

82
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baben wir uns nur mit den Richtern beſchäftigt ; wir

ich des Angeklagten gedenken , den kein Deutſcher ,

ne kein Ehrenmann dazu verdammen wird , ungehört verurtheilt

en werden . Ungehört verurtheilt wird aber derjenige , der nicht vor ſeinen

em Richter treten , ſich nicht vor dieſem ſelbſt vertheidigen kann , deſſen

riff Vertheidiger nicht vom Richter ſelbſt gehört wird . Denn die Proto —

ils kolle des Unterſuchungsrichters können für den Verluſt der Selbft —

bertheidigung nicht entſchädigen und von der Vertheidigung des An

or walts erfahren die er
l,

als dieſem erheblich vorkommt ,

die müſſen ſich alſo r Beziehung auch noch auf deſſen richtiges

ben Urtheil verlaſſen und ſtehen ſo gewiſſermaßen unter deſſen Vormund —

erſt ſchaft

igte Dagegen wird jedoch von vielen Seiten erinnert : es könne ge —

ibe fährlich für das unparteiiſche Urtheil der Richter ſeyn , wenn ſie den

ten , Angeklagten ſelbſt zu Geſicht bekämen , ſeine Perſönlichkeit und ebenſo

An eine auf das Gefühl berechnete , ſchöne Rede könnten ſie beſtechen.

ier Allein wer von Richtern ſpricht , deren Gefühl ſo erregbar , daß ſie

ung das Rechtsgefühl darüber verlieren , der geht von Richtern aus ,

eſes wie ſie nicht ſeyn ſollen und das iſt nicht erlaubt ; denn es werden

enn ſich immer Richter finden , die wenigſtens nicht ſo ſchwach ſind .

Ar Eine Haupteinwendung gegen das mündliche Verfahren iſt en

kten lich die : man könne gegen das Urtheil keine Appellation geſtatten ,

der weil es zu großen Schwierigkeiten unterli iege , die ganze Unterſuchung vor

licht einem
WWeien

Richter zu wiederholen , weil eine zweite Unterſuchung

an⸗ ein anderes Reſultat liefern könne als die erſte und weil man nicht

bei

dieſes Prokokoll ſeinen (des Angeklagten ) Richtern vorgelegt ; ein Referent ,

den er nicht hört ht nicht einmal kennt , trägt jetzt dem Gericht
nſte vor , was das Protokoll weſentlich enthält ; er übergeht das Unweſentliche ;

gen aber wie leicht kaun er in dieſer Ausſcheidung ſich trügen ! Ein Vortrag

ahr — e ge Handlung ermüdet alsdann die Beiſitzer des Gerichts ; wer

tige bürgt gegen Zerſtreuung ? Die Worte eilen am Ohre des Zuhörers

den
borüber und er ſoll in dem gedehnten Umfange die Momente

„ſogleich er

5 kennen, von denen die Ehre , vielleicht das Leben eines Menſchen abhängt ; eine
rens , eilende , gedrängte Ueberlegung muß ſeinem Gemüthe den Eindru 6 zeben, den

ver bei der eigenen Anſchauung die Natur ſelbſt nothwendig und weit ſicherer

nunen ewirke rde

nem
Mit gelingt es im geſchloſſenen Gerichtsſaale der eigenen Erinne

rung an die Pflicht , während dem Ableſen eines gedehnten Vortrags

euung zu verbannen und der Aufmerkſamkeit

aſſen
die ihr vor den Augen des Angeſchuldigten , der

fehlen würde und nie fehlen kan

26 *
Zeugen und
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F 52 1 Auns 7 1 51 * 1n MI NReſultat ergiebt , ſo muß eben nach dieſem erkannt werder Man

ig vereinfachen ; man darf nur
fter 84 i vrift Ngy ＋ 1 8tatten , daß die ſchriftlick Sori lichung , ſoweit bei El

1 on Non 18 11 4* 1 7 Inrer „ IAn N 8lichen Verhandlung etwas n hinzugekommen , ergänzt , ſoweit die

letztere andere Ergebn liefert , berichtigt und in dieſer Geſtalt
8 9 ＋ 1 8 ＋ 4 Ir — * 18 1 ＋dem Ar r 1 Angeklagten anerkar 85 o gelangt

* 1 * 8 * 1 9ian zu viel ſtändigern Akten, e bei unſer E ˖
h dem AnkUildger Une

hinſichtHinſick A)
7 & 8 NANIf1 Iaylot 8t 188 Fdor ICheils die Alten vorleſen läßt und dem Ankle
A68 1 der das Ma adund deſſen Vertheidiger das Wort geſtattet , und

Nns War i 136denten das Für und Wider nochma ortragen läßt , ſe den
iere Ko nN 8 1 * vird nekeinerlei Rechte gekränkt ſeyn und man wird eine e zweite

Inſtanz erhalten , als un

Betrachten wir aber jetzt noch einmal unſer ſchriftliches Ver —

iuß es uns nothwendig auffallen , für wie unzuverläſſig

es der Ge eber f hält . Er traut dem Unterſuck

nicht , denn bt ˖ verpflichteten Aktuar er traut

1i Referenten nicht , denn er läßt ihn durch den Inſtructiv⸗ “
FE KMir 0ten bewachen . Alle dieſe Mitjiel

DSov Int 18 1der Unterſuchung vor

zu rechtfertigen iſt

rfahren zwiſchen wichtigen
1u8 5 187 KF 6 Hu 174＋

und daß man bei den letztern , hinſichtlich welcher die

ſuchungen ebenſo verwickelt ſeyn können , als hinſichtlich der
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Achtung

das Verbrechen die Strafenf

D bisherigen Hein bkeit d
̃

˖ den wird

Für den An k gt t˖ Oeffentlichkeit ein wal

Bedürfniß . Alle Me aben zur Willk 1 um

ſo mehr zunimmt e höher Einer geſtellt , je 8

Andere ihm gegeben wird . Alle Menſchen haben O

heit , der ſie ſich ſelbſt im Widerſp mit er Pflicht um

leichter überlaſſen , wenn ſie ſich unbewacht glauben . Richter ſind

Menſchen . daß ſich die hter

uͤber das ichtur hnen u
6

quem erſchei wo ſie ſich vielleick

durch böf ſchützt dann den A

geklagten und ſeinen Vertheidiger , wenn ſie C erheben , auf
ö

der Beobachtung der Geſetze beharren , wenn ſie Vertheidungsgr inde

vorbringen muͤſſen , die den Richtern unangenehm ſind ? Etwa di

Richter , deren G che Einſprache geworden ſind ?

Etwa der öffentliche natürliche G d5

klagten iſt ? Keine nu die S veſen

iſt, hat der Angeklagte für ſeine bei hoͤherer B örde anzubr
5

nicht einmal ein B tt

glaube ja nicht , daß dergleichen Kränkungen des Ange

durch die Aufſicht der Staatsgewalt über die Rechtspfle

iumt werden ; denn dieſe Aufſicht ſelbſt iſt ohne O

nicht möglich , weil
N

Oeffentl

alle Mißbräuche zu C und weil daſſ

Beſchwerden vorgebracht werden , nur die Wahl hat , ſeinen R htern

oder einem armen Beſchwerdeführer , der ſeine Beſchwerd ht b

weiſen kann, zu glauben
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bräuchen haber De i lene he 1 I hen Rech ke 1

durch die geſetzliche Strafgewalt des Richters beſchränkt und ver

nichtet werden ; es muß alſo auch das Volk ein Mtttel haben , ſick

Gewißheit zu verſchaff daß die Richter di f˖ t nu

halb der Grenzen des Geſetzes und ihrer Compet nusüben , daf

die Richter ſich keine Verletzung der Verfaſſung zu Sclk i kon

men laſſen , daß die Unabhängigkeit der Gerichte nicht a tet

daß Niemand ſeinem ordentlichen Richter entzogen wird , d die

Richter nur zur 2 4 1. Jenes Mi

kann aber nur in der Oeffentlichkeit der Strafrechtspf gefunde
9 6 1 & 38 inꝛige 10 ves 8d1 8 * 4werden , ſo wie es das einzige iſt , durch welches die Vertreter

Volks Kenntniß von Verfaſſungsverletzungen der d v

Mißbräuchen in der Strafrechtspflege alten können , ohne welche

Kenntniß Beſchwerden und Vorſt der Ka 1 dieſer

Beziehung nicht denkbar ſind

Will man ſich auch hier blos auf die Auff

laſſen , ſo verlieren alle verfaſſungsmäßigen R

weil es dann im freien Willen der Staats t Recht

K die dem Volk feierlich zugeſichert , zu ſchützen oder der Will d
5* X* * * 1Richter Preis zu geben

Es kann daher dem Volk nicht verwehrt werden, Zeuge der Ve

handlungen zu ſeyn , die in ſeine heiligſte techt

ja doch der Finanzminiſter über den ganzen Staatshaushalt öffentlich

Rechenſchaft ab ; hat ja ſchon ſeit zehn Jahren das Volk Zutritt

zu allen Verhandlungen über e Rechtsſtreitigkeiten 0

ein gleiches Intereſſe für die t nie haben können , wie

Verh der Strafrechtspflege , weil ihr Einfluß immer mehr

Einzelne , als die Geſammtheit berührt ; ſind ja doch 0

verſammlungen ir die Verhandlungen der 8

öffentlich .

Wo ſolche Vorzüge einer Ein ing d Wort en, wo die d

ſelbe als ein Rechtsanf uch näſck theiligten ö

ja des ganzen Volks erſcheint , da kör unb de Nach

theile oder die Möglichkeit von Mißbräuchen ke erdienen 8

Allein auch dieſe ſind nur ſcheinbar f˖

Man ſagt : die Oefſentlichkeit der Strafre e iſt die Schu l

der Verbrechen ; Einer wird vom andern lernen ; die Kunſt wie man k

ſich durch Leugnen aus der Schlinge zieht , wird zu

Schurken werden . Möchte man doch auf anderm Weg dem Hang zu 0

durch Verheimlichung des
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endlich

andern Seite der Angeſchuld als der bek Theil , zwiſchen beiden

in der Mitte 11 he Gerichtshof erſcheint

Hier muf em bemerkt werden , daß viele Vorurtheile

gen das Inſtitut der Sta aft beſtehen , welche jedoch all

auf einer Freunde der Freiheit

1 OOe

der Me affen werd

Rechte , d U

die erichte , und d inze Staats 1 1 veiter nichts

als Tre al i was r Strafgewalt

gehört , von den eigentlich ktionen des Richteramts , die

nur in der 1 Tu der Verha 18 ven und in der

Entſcheidung beſtehen dürfet das Richteramt ſ Würde

erhalten ſoll.

Den Gegenſatz vom Anklageverfahren bildet unſer ſogenanntes

Unterſuchungs - oder Inquiſitions verfahren . Die

Unterſcheidungsmerkmale beſtehen darin : daß die Unterſuchung unter

wenig eingre der Aufſicht des urtheilenden Richters , von dem

Unterſuchungsrichter geführt wird ; daß
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NVerfahren

n läßt ,

der ſchrift⸗

den urtheitenden

endigt , ſo müßt

zugleich als An —

cheinen , eine Un —

nzu ſehen , die ohne eine Anklage keinen Anfang und

0 In Sor 1321 K Kalton kaänt dot AIrsSte ;
0 Punkt hätte n man ſich halten kann Von der größten

Schw keiten
N 8

zur Vertheidie 0
„Iln! 1 7 Se MNi A 8

ſchuldigung fehlen würde Wir glauben daher , daß wer nur münd —

A8 FrF 1 N nrſies PorfaKrot
vollends gar öffentliches und mündliches Verfahren will

SdAaS N f tfich
mauch das Verf mit einem öffentlichen

N 91ren Torrahs — »t 7 1*
Ver ht man K25 beiden Verfahrungsarten ſo wird man

an

iß das Inquiſitionsverfahren eine

eines einzelnen Staatsbeamten

er urtheilende Richter ) die Fehler

Unterſuchun 43
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AAt N 1 1 e 7 1Außerdem macht das Inquiſitions - Verfahren viel zu

11 rnns Gter Poiſprüche an den Unterſuchungsricht Seine ig foll

richtet ſeyn , die Wahrheit zu R ſt alſo f

“ 4 6 ˖Beweiſen , die für die hul prechen ben rgfã di
hFoen 89 N 1 0 Dart 1 Mforſchen , als den 0 1 he die U 1 dar 1; beide Be
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een 1 1 4 1 18nit a! t, daß hungsrichter ſich bald auf die —

8 f r 8 der0 f gen wird 1e Mit ſck
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0 —*— je trifſehr leicht ſeine eigenen 6 1 hue tr

5ν ˖ f 18383tigen G d eine Unterſuc . ˖ ett o tann er

ſich vor ſich ſelbſt und vor dem Oberrichter yt anders re tige
als Beſchützer d Unſchuld ve nur W

hen Nor 1 8n Verbr rha

einem ſchwierigen Geſchaäft iſt der wegen de 8
der menſck hen Natur in Regel nicht vollkfommen aer menſchlichen Ratur in regel nicht volltommen ge m

8S E enbarU an will ihm deren zwei, welche einander offenbar 8
n ufburden , wo es ſich um Leben , Freiheit und Ehre

ſonſt von jeher ſo er⸗ Rvon



Fys 171 5Iad NAnfkf voyvfa N 1 1 1ger No 918Erſt durch das Anklageverfahren wird eine eigentliche Vertheid
ngalick Pöor Igung me h und da rut der Reden und Gegenreden

dos 8 . 8 419 8 8des öffenilichen Anklägers 8 2 digers die Wahrheit am
＋ 0 18 0 * at 1 äl *beſten en u1 gewiß , da iach dem p bſtlichen

Recht 5 prochen rden ſe ein für
„ 5 1 1 [ Fygka 1 don, und damit Gegne t fehlt, ein Advokat für den

1 **Teufel ( Advocati liaboli ) beſtellt wir

I .Der Ste mwaäalt U U 1 her dem Ge 1 nicht àu
1 7 t 8 Va .fe te t˖

Der 1 U 8 C und 1

Her 7 nf eit Genntniß 8dohere Dienſtbehörd ier zu 1i Zeit Kenntniß
zalter ob 8 Ht und » Pit * ſelRot ihre Pflichhalten , ob die Gerichte und die Mitglieder derſelben ihre Pflicht er

füllen der vernachlaſſigen

Wir haben uns bisher mit der Frage beſchäftigt : welches

er eingehalten werden ſoll ; wir müſſen

nunmehr auch unterſuchen : wer f htereſeyn ? Vergleichen wir

rer Belehrung die Ge aller civiliſirten Nationen in dieſer

Hinſicht toßen wir hauptſächlich auf zwei Gegenſätze .

In vie rn f wir rechtsgelehrte Staatsdie

ner ſtand e Geriec 50f U R chterſtuhl , welche

ber das „ ſchuld r nicht ſchuldig “ ( die Thatfrage ) und über

die geſetzlichen dieſes ( die Rechtsfrage ) nach

Stimmenmehrheit abſprechen dagegen , nament —

lich wo öffentliches mü Verfahren , verbunden mit öffent⸗

cher A e beſteht , entſcheiden zuerſt aus dem Volk gewählte
Staatst 6 d5 ob der des ange —

ſchuldigten Verbrechens ſchuldig iſt od

ängere Zeit gewählt ; dern 1

iſt . Sie nd an keine Rege
ie unter gewi nPNor -te unter e 1 0

en und leiſten einen

nprovinzen alſo lautet

er den Angeklagten ange⸗

) afteſten Aufme
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ſte vorher vom Präſidenten

ie ibt, na ſeine

el

in der Regel zuſammen

ſie genwärtig 08 kann der Präſident einen oder mehrere

80 laſſen , um ſie einzeln zu vernehmen . Indeſſen darf er nach

je⸗ Unterbrechung nicht 5
den allgemeinen Verhandlungen

en, gehen , als nachdem uvor jeder eklagten von Allem

die richtigt hat, waswährend ſeiner Abweſenheit vorgefallen iſt .

nd ſtände , welche Beiich ung haben

el⸗ ig d dem Angeklagten ,
it den lnerkenntniß vorgelegt

Verhandlung Per —

und zur Nachricht

ren, ſowie neue Beweismittel ſich v rleg gen laſſen

haltenen neuen

Aufklärung der Sache für dienlich erachtet .

dem Staatsanwalt und den Richtern ſteht es

of . frei , während der Verhandlung aufzuzeichnen , was ſie in

in⸗ den Ausſagen der der Vertheidigung des Angeklagten er —

heblich finden ; nur darf hierdurch die Unterſuchung nicht unterbro

er chen werd

n ; Auf das Zeugenverhör und die durch daſſelbe herbeigeführten ge —
t

genſeitigen Bemerkungen werden der Staatsanwalt und der Verthei —*

as diger jeber zweimal gehört

1 Der Präſident ſchreitet nun zu einer überſichtlichen
2

85 llung der

acht die Geſchwornen ar f die vorzüglichſten Beweiſe auf —

wider den Angeklagten ſprechen , erinnert ſie

zu erfüllen haben und ſtellt die Fragen .
er — luptfrage lautet

gen Iſt d ig , dieſes o Verbrechen mit allen

yhl den in derAnklage erwähnten Umſtänden begangen zu haben ? Hat

man erſt bei der öffentlichen Verhandlung einen oder mehrere beſchwe

ge⸗ rende in der Anklage nicht erwähnte Umſtande endeckt , ſo ſetzt der

der Präſident noch folgende Frage hinzu :

ind Hat der Angeklagte das Verbrechen mit dieſem oder jenem Um —

ſtande begangen ?
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hange ſtehen , haben ſie ausſchließlich ihr Augenmerk zu richten und

ſo ſie fehlen gegen ihre erſte Pflicht , wenn ſie an die Beſtimmungen
der Strafgeſetze denken , um die Folgen , welche die von ihnen abzu —

gebende Erklärung für den Angeklagten haben kann , zu erwägen .
dird Ihre Sendung hat nicht die gerichtliche Verfolgung noch die Beſtra —

fung der Verbrechen zum Gegenſtande ; ſie ſind blos berufen , zu

entſcheiden , ob der Angeklagte des Verbrechens ſchuldig ſei oder nicht ?

nt Die Geſchwornen dürfen nicht aus dem Zimmer treten , bevor ſie

gen ihre Erklärung abgefaßt haben ; auch darf , aus welchem Grunde

Be⸗ es auch ſeyn mag , der Eintritt in daſſelbe während der Berathung
ein nur auf ſchriftliche Erlaubniß des Präſidenten geſtattet werden .

ird Die Geſchwornen machen nun zuerſt die Hauptfrage und dann

nen jede der einzelnen weitern Fragen zum Gegenſtande ihrer Berathſchla —

ing. Ihr Vorſteher legt ihnen die Fragen mündlich in der Ordnung
Ge⸗ in welcher ſie aufgeſtellt ſind . Wenn nach der Meinung des

Den Geſchwornen die That nicht feſtſteht oder der Angeklagte derſelben

erſt nicht überführt iſt , ſo antwortet er :

des Nein , der Angeklagte iſt nicht ſchuldig .
liest In dieſem Fall hat der Geſchworne auf weiter nichts mehr zu

nge antworten

Es verſteht ſich nämlich von ſelbſt , daß bei den folgenden Fra —
über gen , falls es dennoch dazu kommt , ſeine Stimme ſtillſchweigend zu
auch Gunſten des Angeklagten gezählt wird .

fur Wenn die Meinung des Geſchwornen dahin geht , daß die That
blos feſtſtehe , und der Angeklagte derſelben überführt ſei, ſo erklärt er , je
er⸗ nachdem ſeiner Ueberzeugung nach , alle in der Frage ausgedrückten
druck Umſtände oder einige derſelben erwieſen ſind , entweder

Ja ! der Angeklagte iſt des Verbrechens ſchuldig , er hat es mit

ſagt allen Umſtänden begangen , welche in der Frage enthalten ſind ;
ueke

oder

E Ja ! der Angeklagte iſt des Verbrechens ſchuldig , er hat es mit

1 dieſem Umſtande begangen oder es ſteht nicht feſt , daß er es

1 mit jenem Andern verübt habe ;

8 oder wenn keiner von den Umſtänden erwieſen iſt :

40 Ja ! der Angeklagte iſt des Verbrechens ſchuldig , aber ohne einen

Ge⸗ der angeführten Umſtände .

Die übrigen etwa vorgelegten Fragen werden in gleicher Art be —

antwortet .

Die Entſcheidung des Geſchwornengerichts ( Jury ) , ſie ſei für oder

Vaterl . Heft . 6. 27
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Me eit der Stimmen abgefaßt
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Sind die Stimmen gleich , ſo gilt die Meinu welche de

geklagten am günſtigſten iſt

M 111 8 KKWarnet 1n K —16 1 4 N E
Wenn nun die Geſchwornen in den Sitzungsſae rückkommen

und der Präſident ſie über das igung be —

fragt , ſo ſteht der Vorſteher der ſpricht , die

Hand auf der Bruſt :

Auf meine Ehre und Gewiſſen , vor Gott und den Menſcher

die Erklärung der Geſchwornen iſt : Ja der Angeklagte iſt

ſchuldig ! oder : Nein ! der Angeklagte iſt nicht ſchuldig

Die auch ſchriftlich abzufaſſende Erklärung der Geſchwornen wird

i dieſem dem Präſtdenten

9 Auch der Präſi —

n findet k U

glei hwohl der Ange 0

der Hauptthat durch die einfache Stimmenmehrheit mit ſieben gegen

V

ſind , daß die Geſchwornen auch bei gehöriger Beobachtung der Form

bei des „Schuldig “ in der Sache ſelbſt geirrt haben ,

ſo erklärt der Ger hof , daß das Urtheil ausgeſetzt bleibe und ver —

weist die Sache nächſtfolgenden Sitzung , vor

nengericht , zu welchem keiner der vorigen Geſchn ugezogen

werden darf , und deſſen Ausſpruch , auch wenn e t dem des erſten

Geſchwornengerichts übereinſtimmte , von dem Gerichtshoſe bei An⸗

wendung des Geſetzes zum Grunde zu legen iſt . Niemand hat das

Recht auf dieſe Maßregel ſondern der Gerichtshof kanr

nur von Amtswegen dazu ſchreiten und auch dieſes nur un

mittelbar nach dem öffentlichen Ausſpruch der Geſchwornen

Wenn dergeſtalt die Entſcheidung über die Thatfrage erfolgt iſt ,

ſo wird der Angeklagte vorgeführt und ihm der Ausſp

N Iſt nich , 81 oyf ſw yr rPNräſt 1
gemacht . Iſt er nicht ſchuldig erklärt , ſo ſpricht ihn der Präſident

von der Anklage frei , verfügt auch , daß er ſogleich u Freiheit geſetz

rde , ſofern er nicht um einer andern Urſache willen zurückbehal —Wer
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Staatsanwalt er des Geſetzes und ohne Nachtheil

rtheils , durch welches der Caſſationshof ( das höchſte Gericht , wel —

N8 Ii 9
s über die Aufhebung wegen

Geſuch um Aufhebung verworfen hat , wird das Strafurtheil voll —

ſtreckt

Der Gerichtſchr führt über den Hergang in der öffentlichen

S ein von ihm und dem Präſident zu unterzeichnendes

Protokoll , um zu beurkunden , daß die vork benen Formen be —

obachtet ſind . Der Antworten des Angeklagten wird daher

4 Rur U on Fagen 1B nutr 11 . TaIH venn ſi Ab⸗gedacht , der Zeugenausſagen aber nur in dem Fall , wenn ſie Ab
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weichungen von ihren vorherigen ( in der Vorunterſuchung ) zu Pro —

tokoll gegebenen Erklärungen enthalten .

Der Caſſationshof kann wegen unrichtiger Anwendung des Ge —

ſetzes durch den Gerichtshof ein verurtheilendes ( Erkenntniß aufheben

und den Angeklagten freiſprechen oder wegen Verletzung der bei Strafe
der Nichtigkeit vorgeſchriebenen Formen des Verfahrens das Urtheil

aufheben und die Verhandlung und Entſcheidung vor einen andern

Aſſiſſenhof verweiſen .

Nachdem wir ſo ein Rild von einer öffentlichen , mündlichen Ver⸗

handlung mit öffentlicher Anklage und —
wollen wir die Fragen beantworten : ob es beſſer i ſü , e Ent⸗

ſcheidung der Thatfrage von der — über

das anzuwendende Geſetz zutrennen und die erſtere

nicht einem aus rechtsgelehrten Richtern beſtehenden ,

ſtändigen Beamtenkörper , ſondern einem , mö glichſt

aus allen fähigen Klaſſen der Staatsbürger , für

jeden einzelnen Fall , theils durch das Loos , theils

durch das Vertrauen des Gemeinweſens und des

Angeſchuldigten gewählten Geſchwornengerichte
berlaſſen werde ?

Wir erklären jedoch im Voraus , daß wir uns an dieſe Frage in

ihrer Allgemeinheit halten und nicht gerade jede Einzelheit

der franzöſiſchen Einrichtungen und des franzöſiſchen Verfahrens ,

ſondern lediglich die Idee des Geſchwornengerichts an ſich

im Auge haben werden ; indem wir der Anſicht ſind , daß man ſich

im Allgemeinen fuͤr und gegen das Geſchwornengericht ausſprechen

könne , ohne im einen wie im andern Fall mit allen darauf bezüg —

lichen franzöſiſchen Einrichtungen und Vorſchriften des Ver fahrens

einverſtanden oder nicht einverſtanden zu ſeyn und daß , wenn man

ſich für das Geſchwornengericht erklärt hat , manche ſolche Einrich⸗

tung und Vorſchrift beſſer getroffen werden kann .

Dicſer Erklärung müſſen wir ſogleich beifügen , daß die Ge⸗

ſchwornengerichte die meiſten deutſchen Regierungen , auch vielele Rechts⸗

gelehrte zu ihren Feinden haben und es daher nicht fehlen konnte ,

daß viele Männer von Talent und Einſicht , theils aus reiner Ueber⸗

zeugung , theils um ſich bei den Mächtigen angenehm zu machen,
mitunter leidenſchaftlich gegen das Geſchwornengericht aufgetreten

ſind und noch täglich gegen daſſelbe auftreten . Es hat jedoch nament⸗

lich unter den Juriſten auch nicht an Vertheidigern des Geſchwornen —

gerichts gefehlt und man kann wohl ſagen , daß die erleuchtetern
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deutſchen Rechtsgelehrten , welche die Sache näher kennen , jetzt auf

der Seite der Geſchwornengerichte zu finden ſind . Da nun die oben

erwähnten Feinde vor Allem die Behauptung aufgeſtellt haben ,

Männer aus dem Bürgerſtande könnten gar nicht die Fähigkeit oder

doch nicht eben ſo große Fähigkeit zur gerechten Entſcheidung der That —

frage haben , ſo müſſen wir erſt dieſe Behauptung widerlegen . Denn

wäre ſie wahr , ſo wäre aller Streit über den Werth oder Unwerth

des Geſchwornengerichts , als einer Anſtalt , die ihrem erſten Zweck ( der

Gerechtigkeit ) nicht entſprechen könnte , überflüſſig .

Jene Behauptung widerlegt ſich aber leicht , wenn man nur frei

von Vorurtheilen unterſucht , in was eigentlich die Entſcheidung der

Thatfrage beſteht und welche Seelenkräfte zu dieſer Entſcheidung noth —

wendig ſind . Die Entſcheidung der Thatſachen zerfällt in zwei Theile .

Erſtens muß man wiſſen : welche Thatſachen ſind für bewieſen anzu —

nehmen , und dann : liefern die Fewiſenen Thatſachen den Beweis des

Verbrechens , deſſen der Angeklagte beſchuldigt iſt . Zur erſten Ent⸗

ſcheidung gehört geſunder Menſchenverſtand , Kenntniß des Verkehrs

der Menſchen untereinander und namentlich Menſchenkenntniß. Die

beiden letztern Kenntniſſe werden ſich aber beim ſchlichten Bürger , der

ſelbſt vielen thätigen Antheil am Verkehr nimmt , in höherm oder doch

in eben ſo hohem Grade finden , als wie bei dem rechtsgelehrten Rich —

ter , der 5 ganze Jahr nur mit ſeinen Geſetzbüchern und ſeinen Rechts - ⸗

fällen zu thun hat , aus welchen er die Menſchen in der Regel nur

von ihren ſchlechten Seiten , als : Streitſucht , Rechthaberei , Selbſt —⸗

ſucht ꝛc. kennen lernt . In wiefern aber ſtudirte Leuten vor nicht ſtudir —

ten den geſunden Menſchenverſtand voraus haben ſollten , läßt ſich gar

nicht einſehen . Die zweite Entſcheidung : ob eine Handlung ein Ver⸗

brechen ſei, findet Jeder in ſeinem Innern , ſchon ohne Vergleichung

des Strafgeſetzbuchs . Auf dieſer Vorausſetzung beruht wenigſtens alle

Gerechtigkeit bei der Strafgewalt ; denn wenn man nicht annehmen

müßte , der Angeklagte , der ja in der Regel kein Juriſt iſt , habe auch

ohne wiſſenſchaftlich -juriſtiſche Bildung bei der That wohl gefühlt ,

daß er etwas Verbotenes , Strafbares unternehme , ſo könnte man ihn

nicht ſtrafen , ohne eine Ungerechtigkeit zu begehen . Um nun noch

vollends entſcheiden zu können , ob die bewieſenen Handlungen gerade

die Merkmale des angeſchuldigten Verbrechens haben , dazu iſt nichts

erforderlich als der Verſtand , der nach ruhiger Vergleichung der Merk —

male des Verbrechens mit den Merkmalen der That finden muß , in

wiefern beide einander gleich , ähnlich oder unähnlich ſind . Zu dieſer

Arbeit hilft auch dem Juriſten alle Gelehiſamkeit nichts ; denn
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Ende gegen die Perſon des Inhabers thätliche Gewalt oder mit

Gefahr unverzüglicher Verwirklichung verbundene Drohungen mit

ung oder — körperlichen Mißhandlungen anwendete , iſt

des Raubes ſchu

ird der Eentdorne , wenn er die 816 erwähnte Ver —

Hans hat dem

allein daraus

Saet

rd weiter entgegnen : der Rechtsgelehrte , deſſen Beruf

die Anwendung des Oeſehes iſt , die er täglich übt , wird dieſes Ge—⸗1

ſchäft doch gewiß richtiger vollbringen , als elcher gar keine

Uebung darin hat . Allein auch dieſer Satz iſt falſch ; vielmehr iſt*

nur ſo viel richtig , daß es dem rechtsgelehrten Richter , welcher gleich

räftigen Verf der ſchlichte Bürger hat , nur leichter wird ,

als dieſem , nicht aber , daß er zu einem richtigern Urtheil gelangen

wird .

Die größere Schwierigkeit könnte aber auch darin beſtehen , daß

nur der Juriſt das anzuwendende Geſetz begreifen könnte , wie

dann ? Dann wird es der ſchlichte Bürger nicht begreifen und wird

fre und dies wird viel gerechter ſeyn , als

Saß 8d Noerhrech „in Iyrict *
daß der Verbrecher kein Juriſt war ,

1 Kme 162 Der Geſetgeher vi abe
bas man ald egel e muß . Der Geſetzgeber wird aber

ſeinem gelehrten Geſetz liegt , das kein

Ungelehrter verſteht und wird es verbeſſern .

Auf der andern Seite hat aber der ungelehrte Verſtand auch

große Vorzüge vor dem gelehrten . Denn jeder Menſch kann nur

eine Portion Gelehrſamkeit vertragen ohne verwirrt zu werden .

Der Mafſſtab iſt hier nur die Kraft des Verſtandes ; denn die Ver —

wirrung tritt dann ein , wenn der Verſtand nicht mehr Herr über

Gelehrſamkeit iſt , ſondern die Ge lehrſamkeit Herr über den Ver —

ſtand wird . Es iſt dies der nämliche Zuſtand , als wenn man etwas

gegeſſen hat ; ſtatt daß der Magen Herr über die

Speiſe werden ſollte , iſt die Speiſe Herr über der Magen und

8 auf künſtlichem Weg hinaus —

*

8＋ 0 „ dKaun 17 die R on „ t FHer 8 cK Ka
geſchafft iſt . Daher ſtammt auch die Redensart : der Menſch hat viel

gelernt , hat es aber nicht verdaut . Daher erklärt es ſich, daß gerade
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die Gelehrten es ſind , die allen Unſinn der Welt behauptet und

dicke Bücher darüber geſchrieben haben . Daher erklärt es ſich , daß

Leute von gelehrter , namentlich juriſtiſcher Bildung , über Dinge

zweifeln , die jedem vernünftigen Menſchen klar ſind . Denn dieſe

Zweifel ſaugen ſie aus der Wiſſenſchaft , ihr Verſtand iſt aber nicht

kräftig genug , um ihnen die Zweifel zu benehmen .

So könnte Niemand dafür ſtehen , ob nicht vielleicht in dem vor —

hin erzählten Fall ein oder der andere rechtsgelehrte Richter Be —

denken tragen dürfte , anzunehmen , daß mit der Drohung des Hans ,

dem Kunz die Keule auf den Kopf zu ſchlagen , die Gefahr unver —

züglicher Verwirklichung verbunden geweſen . Der geſunde Menſchen

verſtand wird aber ſagen , was hatte Kunz von dem gewaltthätigen

Hans am einſamem Ort anderes zu erwarten

Man wird erwidern : Leute , die ſo unvernünftiger Zweifel fähig

ſind , werden nicht als Richter angeſtellt werden ; dies iſt aber nicht

wahr . Denn zu allen Ständen bilden ſich Menſchen von bedeutenden ,

mittelmäßigen und weniger als mittelmäßigen Fähigkeiten . Die zweite

und letzte Gattung zeichnet ſich häufig durch Fleiß , guten Willen ,

Fügſamkeit u. dgl . aus und bringt ſich oft eher an den Mann , als

das Talent , das ſich nicht ſchmiegen kann

Jenes zu viele Zweifeln hat außer der unverhältnißmäßigen Ge —

lehrſamkeit bei den Richtern , auch noch einen andern Grund , näm —

lich gerade ihre tägliche Beſchäftigung durch Entſcheidung bürgerlicher

Rechtsſtreitigkeiten . Dieſe iſt nämlich oft ſehr ſchwierig ; wo daher

die Gewiſſenhaftigkeit größer iſt , als der Scharfſinn , da kommen

Zweifel über Zweifel und werden zuletzt zur Gewohnheit . Noch

ſchlimmer iſt es aber , wenn die Gewiſſenhaftigkeit kleiner iſt , als der

Scharfſinn ; denn dann ſucht ſich der Richter einen bequemen Aus —

weg und weiß mit Entſcheidungsgründen trefflich zu rechtfertigen ,

warum er ſich auf die Schwierigkeiten nicht eingelaſſen .

Endlich müſſen auch namentlich wir Deutſche etwas auf Rech —

nung der Pedanterie ſchreiben , die zwar an ſich ſchon in uns wohnt ,

aber ſich durch kein Mittel beſſer entwickeln läßt , als durch gelehrte

Bildung . Das Unwichtige wird als wichtig behandelt , fuͤr alles

wird ein Grund aufgefucht , während der ungelehrte Verſtand den

gewohnten Weg geht und ſelbſt ohne ſich der eigentlichen Gründe

bewußt zu ſeyn , das rechte trifft .

Die Gelehrſamkeit iſt einmal da, ſie iſt mit ſauerm Schweiß er —

worben worden ; ſie muß nun auch benutzt werden und wird häufig

da hinein gezogen , wohin ſie nicht gehört .
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Wie nun nach allem dieſem der mittelmäßige Verſtand ohne

Gelehrſamkeit ſich viel reiner und ungeſchwächter erhält , ſo iſt auch

gewiß, daß er zur Entſcheidung der Thatfragen viel tauglicher iſt ,

als der gelehrte ; und ' da die mittelmäßigen Menſchen die Mehrzahl

ſind , unter den mittelmäßigen Rechtsgelehrten ſich aber viele finden

werden , die ſich zu viel mit der Gelehrſamkeit befaßt haben , ſo ſind

auch die ſchlichten Bürger zur Entſcheidung jener Fragen beſſer be —

fähigt , als die Rechtsgelehrten .
Müßte der ſchlichte Bürger Akten ſtudiren , Akten ausziehen und

8
ein Gutachten erſtatten oder auf den Aktenauszug und das Gut —

achten eines Andern hin urtheilen , ſo ſtünde die Sache freilich ganz

anders . Dann wären dem ſchlichten Bürger die Zugänge zur Wahr —

heit verriegelt , das wollen wir ja aber nicht , wir wollen ja münd —

liches Verfahren .

Ein weiterer Vorzug der ſchlichten Bürger vor den rechtsgelehrten

Richtern beſteht darin , daß der Geſchworne vielleicht nur einmal in

ſeinem Leben oder höchſtens einigemal zum Entſcheiden kommt , der rechts —

gelehrte Richter aber ſehr oft . Der Geſchworne verliert daher nichtſo leicht

die Wichtigkeit ſeines Amtes aus dem Auge ; während ein rechtsge —

lehrter Richter , der täglich Strafurtheile giebt , vielleicht aus reiner

Rechthaberei auf einer irrigen Meinung beharrt , durch längere Be —

ſchäftigung mit Verbrechern abgehärtet und zuletzt zu ſtreng wird .

Gegen ſtändige Beamtenrichter iſt auch das Recht der Ver —

werfung durch den Angeklagten nicht ſo ausführbar , und doch wird

es immer auch unter den rechtsgelehrten Richtern Charaktere geben ,

deren Entſcheidung ſich mit Grund Niemand gerne unterwerfen wird .

Der Beruf des Beamten beſteht darin , darauf zu wachen , daß

das Geſetz befolgt werde ; er nimmt alſo leicht Partei für das Geſetz ,

während der ſchlichte Bürger unparteiiſch bleibt .

Ebenſo werden die Fragen : ob ein Zeuge Glaube verdiene , ob

der Angeklagte ein Menſch ſei , zu dem man ſich der angeſchuldigten

That verſehen könne , am beſten durch die Mitbürger des Zeugen

und Angeklagten beantwortet werden .

Zu ſeinen Mitbürgern werden der Angeklagte und die Geſammt —

heit der Staatsbürger , welche , wie wir oben nachgewieſen haben ,

bei der Entſcheidung aller Straffälle betheiligt ſind , mehr Vertrauen

haben , als zu den vom Staat angeſtellten Richtern ; weil man ſich

dieſelben ſchon in ihrer Eigenſchaft als Wächter des Geſetzes , als

Gegner des Angeklagten denkt .

Wir haben ferner bereits am Schluß unſerer Erörterung über das

———E ————̟ ç— . . . . „
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Verfahrens in Verbindung mit Geſchwornengerichten in erhöhtem

Maße erreicht werden .

Rechtsſinn wird im Volk mehr geweckt und ausge⸗

ö die Ueberzeugung , daß in jedem einzelnen Falle Recht geübt

worden , muß um f zer, der Ge gehoben werden ,

— venn Männer aus dem Volk an den Entſcheidungen über Leben , Freiheit
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will nur keine für immer angeſtellte Richter , man will ein Gericht

von Bürgern über Bürger .

Einige behaupten : die Geſchwornen könnten gar nicht anders ,

ſie müßten ihre Ausſprüche nach der öffentlichen Meinung geben

Allein den Beweis dieſer Behauptung bleiben ſie ſchuldig . Dagegen
haben ſich unſere deutſchen rechtsgelehrten Gerichtshöfe von 605
viel mehr erlaubt . Sobald ſie ein Geſetz nicht mehr für paſſend hielten ,

haben ſie von deſſen Anwendung Umgang genommen und eine

ſelbſt gebildete Uebung an deſſen Stelle beobachtet ; ſonſt müßte in

manchen deutſchen Ländern , wo die Carolina noch ohne Zuſätze als

Geſetz gilt , auf Ausſtechen der Augen , Abſchneiden der Ohren , Ab —

hauen der Finger erkannt werden . Die Juriſten haben nur einen

ſchönen Namen für die Sache , ſie nennen es Praxis

Die Gegner berufen ſich auf Erfahrungen . Nicht leicht kommt

in Frankreich ein wichtiger intereſſanter Straffall vor die Aſſiſſen ,

ſo finden ſich deutſche Rechtsgelehrte , Philoſophen und Gerichtsärzte ,

welche aus den Mittheilungen in den Zeitungen nachweiſen : Die

Geſchwornen hätten einen Juſtizmord begangen , indem ſie einen

Unſchuldigen verurtheilt oder einen Schuldigen gegen die klarſten

Beweiſe freigeſprochen hätten . Alle dieſe Urtheile beruhen aber auf

einer unſichern Grundlage , weil nur der ein richtiges Urtheil fällen

kann , der bei der ganzen öffentlichen Verhandlung gegenwärtig war ,

wie ſich ſchon aus unſerer Ausführung über das mündliche Verfah —

ren ergiebt . Jene Nachweiſungen ſtammen auch in der Regel von

erklärten Feinden des Geſchwornengerichtes her und haben ſchon

aus dieſem Grund die Vermuthung gegen ſich . Jene Feinde vergeſſen

aber auch , daß der aus rechtsgeelehrten Richtern beſtehende Gerichts —

hof das Recht hat , der Entſcheidung des Geſchwornengerichts keine

Folge zu geben , wenn er einſtimmig der Anſicht iſt , dieſelbe enthalte

eine ungerechte Verurtheilung . Es wäre alſo zur Nachweiſung eines

ſolchen Juſtizmordes außer den innern Gründen der Unrichtigkei

des Ausſpruchs der Geſchworenen immer der weitere Beweis noth —

wendig , daß der Gerichtshof die Sache an die nächſten Aſſiſſen ver⸗

wieſen habe . Denn ſobald es an dieſem Beweis fehlt , ſind wir be —

rechtigt anzunehmen , daß rechtsgelehrte Richter , aus welchen ja der

Gerichtshof beſteht , — nämlichen Inſtizmord begangen hätten . Die

Gegner vergeſſen endlich anzuführen , daß der König ihre vermeint —

lichen Juſtizmorde durch Begnadigung wieder gut gemacht hade -

was man doch jedenfalls annehmen müßte , wenn die Ungerechtigkeit

im einzelnen Fall ſo himmelſchreiend geweſen wäre .
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Die Gegner finden ſich bei ihren Angriffen aber auch in der

vortheilhaften Lage , daß das , was ſie angreifen wollen , die Ge —

ſchwornengerichte , öffentlich thätig iſt , während die Reſultate , die

von rechtsgelehrten Richtern gefunden werden , in den Regiſtraturen

vermodern .

Statt aller weitern Widerlegung der angeblichen Erfahrungen

in Frankreich , wollen wir über die Erfahrung in Deutſch —

land Männer Zengniß geben laſſen , denen Niemand die Eigen —

ſchaft wahrer Gewährsmänner abſprechen wird . Im Jahre 1816

ertheilte der Köͤnig von Preußen fünf hochgeſtellten Rechtsgelehrten

und Staatsmännern den Auftrag , das ganze in der Rheinprovinz

beſtehende franzöſiſche Verfahren zu prüfen und ihr Gutachten dar —

über abzugeben . Drei von dieſen Männern , und ſomit die

Majorität , waren ausgezeichnete Mitglieder der höchſten alt —

preußiſchen Gerichtshöfe , nur zwei waren Rheinländer . Damit

ihre Prüfung um ſo gründlicher und allſeitiger ſeyn könne , erhielt

die Commiſſſon zugleich auf längere Zeit die miniſterielle Leitung der

Juſtiz in der Rheinprovinz und außerdem hatten die einzelnen Com⸗

miſſionsmitglieder die Gerichtsbezirke zu bereiſen , um überall an Ort

und Stelle von den Bürgern , Beamten und Advokaten Nachweiſungen

und Mit : heilungen über die Gerichtseinrichtungen , über die Wünſche

für und gegen dieſelben einzuziehen .

Nach ungefähr dreijähriger Prüfung richtete jene Commiſſion

unter Beitritt des höchſten Juſtizbeamten in den Rheinprovinzen ,

des Präſidenten vom Apellhof , ihren einſtimmigen Antrag dahin :

Den Rheinprovinzen das Weſen des daſelbſt befind⸗

lichen Geſchwornengerichts und mithin alle diejenigen

Einrichtungen , welche dieſes Weſen ausmachen , ſo wie diejenigen ,

welche hiemit in einer nothwendigen Verbindung ſtehen , zu er —

halten .

Wir entnehmen aus dieſem Gutachten folgende Stellen :

„ Es ſei uns hier verſtattet , ehe wir weiter gehen , die bisher ent⸗

wickelten für die Jury ( das Geſchwornengericht ) ſprechenden Gründe

noch einmal kurz zuſammen zu faſſen : Der Wunſch der Provinz ,

die öffentliche Meinung in den Rheinlanden , welche in der Jury

ein vorzügliches Mittel , die bürgerliche Freiheit zu ſichern , finden ;

„ der Antrag der meiſten gerichtlichen Behörden , welche dieſen

Gegenſtand begutachtet haben :

„ unſere eigene und dieſer Gerichte Erfahrung , daß

ſich die Juryals zuverläſſiges Mittel bewährt habe ,
die Thatfrage zu entſcheiden ;
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Jury in den Rheinprovin

Wir ſind nän lich ar ausgegangen daß die

techtspflege nie e
Nittel zu andern Zwecken ,und ſeien ſie die

edelſten und iaſten , dienen , ſondern ſich ſelbſt Zweck ſeyn müſſe ,

daß daher nie ein Verfahren, welches an undfür ſich de
Rechtspflege r nicht , oder wen manderes entſpreche , aus

fremden Rückſichten e werd dũ

Außerdem ſindef en f
die v den Gegnern des

Geſchwornengerichts e Einwendungen von größter Wichtig —

keit .

Gees die Einwendung , die Geſchwornen hätten ſchon Unſchul⸗

dig irtheilt :

„ Nun müſſen aber diejenigen von uns , welche das Inſtitr it der
Geſchwornen aus langer eigener

udundund Und 901

Kenntniß erhalten , ſind , und zwar in

m wir in

dem 3 ˖ ml 1 Quartal 1816 bis zum letzten Quartal

1817 eit fünf F orgek in welchen , nachdem die
hließlich

Geſchwornen gegen ſolche des Kindsmords angngeklagte Verbrecherinnen

DE *
das „ Schuldig “ ausgeſprochen hatten , vom Gerichtshofe die

ſtrafe verhängt worden iſt .

„ Indeß nicht allein von Verbrechen des Kindsmords gilt dieſes

Zeugniß —
„ So genau die meiſten von uns die Jury der Rheinlande aus

eigener Erfahrung als Ohren - und Augenzeugen und wie wir oben

bemerkt haben , aus unſern Amtsvervenmect!

dennoch nur äußerſt wenig Fälle vorgekommen , da die Geſchwornen

einem unzeitigen Mitleiden nachgegeben ,

men haben , bei ihrem Urtheil über die Schuld e z

berückſichtigen . Wir hatten vielmehr in der Regel und faſt überal
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mit überaus wenigen Ausnahmen , nur Gelegenheit , uns des richtigen
Blicks des gemeinen Verſtandes und der treffenden Ausſprüche des

natürlichen , ungekünſtelten , aber anch unverdorbenen Rechtsgefühls zu

erfreuen . “

Auch das Kreisgericht zu Trier legt in einem Gutachten eine

gleiche Verſicherung dahin ab :

„ Wir müſſen das gewiſſenhafte Zeugniß ablegen , daß wenn die

Geſchwornen zaghafter ſcheinen in der Verurtheilung , als in

Freiſprechung , dieſe Tendenz ihnen gewiß den Vorwurf des recht —

lichen Mannes weniger zuzieht , als wenn ſie bei der Verurtheilung

leichtſinnig würden zu Werke gegangen ſeyn . Wir waren dagegen

auch Zeugen , daß ſie mit blutendem Herzen der Gerechtigkeit das

Opfer brachten , weil das Gefühl des Mitleids dem Gefühle des

Rechts weichen mußte “

Das Geſchwornengericht hat endlich für Baden als 2

faſſungsſtaat entſchieden eine wichtige politiſche Seite . In

ſolchen Staaten hat das Volk das Recht , anderer Meinung zu ſeyn ,

als die Staatsgewalt . Das Volk hat unter allerlei Umſtänden ſo —

gar das Recht , ſeine entgegengeſetzte Meinung auszuſprechen u

geltend zu machen , z. B. die Urwähler und Wahlmänner bei den
Wahlen , die Abgeordneten in der Kammer , die Staatsdiener , wenn

ihnen etwas
„ „ zugemuthet wird und zwar die

letzten wegen §. 7 der Verfaſſungsurkunde , wo es
——„ Die Groß her zoglichen Staatsminiſter und ſämmtliche Staats —

diener ſind für die genaue Befolgung der Verfaſſung verantwortlich . “

Nun kann es doch wohl geſchehen , daß die Miniſter ſolche ihrer

Anſicht , ihrem Syſtem entgegengeſetzte Meinungen als Auflehnung

gegen die Regierungs - und Staatsgewalt , als ein Staatsverbrechen

anſehen können ; wenigſtens finden wir dieſe Verr

Perſon mit der Staatsgewalt ſelbſt b

Geſchichte reicht . Welche Gerechtigkeit
1

die Gegner der Mächtigen von Beamtenger

o weit die
in ſolchem Fall

ichten zu erwarten , bei

*) Hinſichtlich dieſes Punkts darf man nie vergeſſen , daß die Geſchwornen mit
ſchuldig oder nicht ſchuldig antworten müſſen, folglich ſich immer auf die

letzte Seite neigen müſſen, wenn ſie ſich nach ihrer Ueberzeugung auf die
erſte nicht neigen dürfen . Für unſere Richter gibt es einen doppelten Mit

telweg , ſie können den nicht vollkommen Ueberwieſenen , aber doch Ver
dächtigen für klagfrei erklären und wenn er ihnen gefährlich erſcheint , auch

noch nach Geſtalt der Sache der öffentlichen Sicherheit wegen einſperren
laſſen .
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deren Beſetzung die Miniſter dafür ſorgen konnten , daß ſie aus

ihnen ergebenen zuſammengeſetzt ſeien , deren Mitglieder Wohl und

Weh von den Miniſtern zu erwarten haben ?

Wir wollen das Volk ſelbſt antworten laſſen und ſchließlich den

politiſchen Einwurf widerlegen , daß die Geſchwornengerichte neben

dem monarchiſchen Prinzip nicht beſtehen könnten .

Wir verzichten auf jede Widerlegung , wenn man unter dem

monarchiſchen Prinzip das unbedingte Recht über Leben und ?

über Ehre und Freiheit verſteht . Geht man aber nicht weit , ſo

dürfte es ſchwer zu beantworten ſeyn , worin denn der große Unte

ſchied für die Monarchie beſtehen ſoll , wenn die Juſtiz , die ja doch

immer unabhängig und unantaſtbar bleiben ſoll , zum Theil von

Staatsbürgern ſtatt von Staatsdienern gehandhabt wird .

denn dadurch die Juſtiz unabhängiger als unabhängig werden oder

1
hält man etwa die Geſchwornengerichte für noch nicht unabhängig

Kann

genug ?
England , Frankreich , Belgien , Schweden

wegen , Spanien , Portugal und Griechenland ſind

auch Monarchieen und doch beſtehen in allen dieſen Reichen Ge —

ſchwornengerichte. Preußen , Baiern und Heſſendarmſtadt ſind

narchieen , das erſte nicht einmal eine cor nſtitutionelle , und doch ſehen

wir Geſchwornengerichte in den Rheinprovinzen ; ja in der letzten

Zeit ſind ſogar in Preußen alle frühern Beſchränkungen derſelben

durch den König aufgehoben worden Unſere deutſchen Schöffen vor

und zum Theil noch nach der Carolina , waren nichts anderes als

Geſchworne und damals war die Fürſtengewalt gewiß unbeſch

NN or⸗

wie jetzt .

Endlich hat die Ruſſiſche Kaiſerin Katha rina , die doch ge —

wiß am wenigſten daran dachte , dem monarchiſchen Prinzip etwas zu

vergeben , einer Commiſſioa , welcher der Entwurf eines neuen Ge —

ſetzbuchs ů bertragen war , in einer Inſtruktion von 1767 folgendes

geſagt :
„ Zur Aufſuchung der Beweiſe eines gehört Hurtig —

keit und Geſchicklichkeit . Um die Unterſuchung zum Schluß zu bringen ,

wird Genauigkeit und Deutlichkeit der Gedanken erfordert . Wenn

es aber darauf ankommt , das End * abzu

faſſen , ſo iſt nichts mehr nöthig , als ein natürlicher ,

geſunder Verſtand , welcher zu einem weit ſicherern

Anführer dient , als die ganze Wiſſenſchaft eines

Vaterl . Heft . 6. 28



Richters , der überall Schuldige zu finden ge⸗

wohnt iſt

Aus eben derſelben Urſache iſt dasjenige Geſetz

heilſam , welches verordnet , daß ein jeder Menſch

durch ſeines Gleichen gerichtet werde . Denn , wenn

es auf das Schickſal eines Bürgers ankommt , müſſen

alle Betrachtungen von dem Unterſchiede der Stände ,

des Reichthums , des Glücks aufhören

„ Auch iſt es billig , daß der Beklagte wider einige Richter , auf die

er einen Verdacht der Parteilichkeit hat , excipiren ( d. h. ſie verwerfen )

könne . Wo der Beklagte dieſes Recht genießt , da kann der Verur —

theilte angeſehen werden , als ob er ſich ſelbſt das Urtheil

geſprochen hätte . “

Das Reſultat dieſer ganzen Unterſuchu iſt ſonach dieſes :

Wer ein zweckmäßiges , gerechtes Strafverfahren

will und dabei ächt conſtitutionell geſinnt iſt , muß

Oeffentlichkeit , Mündlichkeit , Anklageverfahren
und Geſchwornengerichte wollen .
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